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Die Freude des Bürgermeisters Jür-
gen Frantzen über seine Schirm-
herrschaft des Cornelius-Pokal-
schießen in Rödingen ist auf auch
am Lächeln auf dem Bild zu er-
kennen: „Ich freue mich ganz be-
sonders auf die Siegerehrung des
30. Cornelius-Pokalschießens. Die
überwiegend auswärtigen Teil-
nehmer kommen nach Rödingen
und spüren, dass bei uns in den
Wohnorten der Landgemeinde Titz
etwas geboten wird. Das traditio-
nelle Cornelius-Schießen wirbt so-
mit auch für das Leben in unserer
Gemeinde und dies unterstütze ich
gerne.“
Im Leo-Lange-Pfarrheim wird die
ganze Woche für das leibliche Wohl
mit Essen und Trinken gesorgt und
auch der gesellige Austausch zwi-
schen den Schützen gepflegt. Im
„Clemens Schützenheim“ direkt
daneben wird sportlich in verschie-
denen Klassen gewetteifert. Die
vielen zu gewinnenden Sachpreise
locken seit Jahren Schützinnen und
Schützen aus den Kreisen Düren,
Aachen, Heinsberg und Bergheim
an. Beliebt und bekannt sind beim

Rödinger Schießen auch die hei-
matlichen Sachpreise wie Säckchen
voller Kartoffeln oder Zwiebeln.
Meistens werden bis zum 15. Platz
in jeder Klasse Sachpreise verge-
ben und bei den Bambini und Ju-
gendlichen werden alle Mädchen
und Jungen bis zum letzten Platz
zu Gewinnern.
Bei den Siegerehrungen platzt das
Pfarrheim meist aus allen Nähten,
aber bisher steht kein größerer
Raum in Rödingen zur Verfügung.
Die Schützen unterstützen daher
mit anderen Vereinen die Planun-
gen für eine Bürgerhalle in Rödin-
gen am Rande der „Alten Schule“,
um dort zukünftig die Siegerehrun-
gen und vor allem auch die Schüt-
zenfeste zu feiern. Gespräche mit
Vertretern der Verwaltung und des
Gemeinderats stimmen die Schüt-
zen optimistisch, dass eine Bür-
gerhalle im zweitgrößten Ort der
Landgemeinde Titz möglich wird.
Weitere Infos und die Ausschrei-
bung des 30. Cornelius-Schießens
unter www.schuetzen-roedin-
gen.de oder www.facebook.com/
SchuetzenRoedingen

// RÖDINGEN FEIERT DAS 30. CORNELIUS-SCHIESSEN

Vorstandsmitglied Michael Gerken und Bürgermeister Jürgen Frantzen.
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Die nächste Ausgabe des Amts-
blattes Titz erscheint in drei Wo-
chen, am Sonntag, 13. Oktober
2019, Redaktionsschluss ist am 1.
Oktober 2019.

Texte und Mitteilungen für das
Amtsblatt sind bis zum jeweili-
gen Redaktionsschluss an diese
E-Mail-Adresse zu senden: amts-
blatt@gemeinde-titz.de

Bitte beachten Sie bei Ihren Bei-
trägen folgendes:

1.) Es wird gebeten, bei einge-
sandten Textdateien auf jegliche
Formatierung (größere Zeilenab-
stände, Rahmen, Schattierungen
o.ä.) zu verzichten. Die Beiträge
werden in einem einheitlichen
Layout veröffentlicht, weshalb
diese Veränderungen beim Druck
des Amtsblattes keine Berück-
sichtigung finden können.

2.) Bitte schreiben Sie keine Bei-
träge auf Kopfbögen oder ähnli-
che Vordrucke. Auch diese können
beim Druck des Amtsblattes nicht
berücksichtigt werden, was zu
umfangreichen Nachbearbeitun-
gen führt. Eine einfache Textdatei

(im Word-Format) ist ausreichend
und im Sinne einer schnellen Be-
arbeitung erwünscht. Enthalten
Beiträge Fotos, so sind diese ge-
sondert als JPEG-Datei zu über-
senden. Bitte geben Sie Ihren
Text- und Fotodateien den glei-
chen Namen, am besten nach
Ihrer Institution (z.B. MGV Kon-
zert.., Kiga Müntz Ausflug …, IG
Titz Termine … usw.), damit die
Zugehörigkeit für die Gemeinde
und den Verlag eindeutig ist. Fo-
todateien sollten mindestens 1
MB groß sein, um eine deutliche
Abbildung zu gewährleisten.

3.) Um eine möglichst problem-
lose Bearbeitung Ihrer Beiträge
zu gewährleisten, werden Sie ge-
beten, eine Telefonnummer für
mögliche Rückfragen anzugeben.
So ist sichergestellt, dass im Falle
von Komplikationen eine schnelle
Absprache mit Ihnen möglich ist.

Private und gewerbliche An-
zeigen sind bitte direkt an den
SuperSonntag-Verlag unter Te-
lefon: +49 (2461)995760 oder
E-Mail: k.schiffer@mail.super-
sonntag.de zu richten!

// REDAKTIONSSCHLUSS
Pressemitteilung

24-Stunden-Pflege: Schützen Sie sich vor Schwarzarbeit

Schwarzmarktangebote und Scheinselbstständigkeit – Die

Pflegebranche boomt und der Markt wird undurchsichtig

Die 24-Stunden-Pflege ist die beste Lösung für eine verantwortungsvolle Pflege im

vertrauten Zuhause. Erfahrene Pflegekräfte kümmern sich um Ihren Angehörigen und

übernehmen alltägliche Aufgaben im Haushalt. Doch die Gefahr einer

Scheinselbstständigkeit ist groß.

Pflegekräfte geben an, als selbstständiger Dienstleister ein Gewerbe angemeldet zu

haben, arbeiten in Wirklichkeit aber schwarz. Bei der Schwarzarbeit werden von Ihnen

als Auftraggeber weder Lohnsteuer noch Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Die

Vorenthaltung kann gemäß § 266a StGB mit einer Freiheitsstrafe oder einer

Geldstrafe geahndet werden. Daher ist bei der Anbietersuche Vorsicht geboten.

Um Ihrem Angehörigen eine legale Betreuung zu ermöglichen, unterstützt Sie der

Verband Pflegehilfe bei der Suche nach geprüften Anbietern für u.a. 24-Stunden-Pflege,

Treppenlifte oder barrierefreie Badumbauten. Die Mitarbeiter aus der Beratung sind

von 8:00 bis 20:00 Uhr unter der bundesweiten Rufnummer 06131 / 83 82 160

kostenfrei für Sie da. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Verbands-

Homepage unter www.pflegehilfe.org.
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Verband Pflegehilfe
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